
Hessen muss
nachbessern
Verfassungsschutzgesetz
teilweise verworfen

mgt. BERLlN. Das Bundesverfas
sungsgericht hat mehrere Vorschrif
ten des hessischen Verfassungsschutz
gesetzes verworfen, weil sie gegen das
Recht auf informationelle Selbstbe
stimmung verstoßen. Es geht um Re
geln zur heimlichen Erhebung von
Daten und zu deren Übermittlung an
andere Behörden. Sie geniigten ~nur

zu einem Teil" den verfassungsrechtli
ehen Anforderungen, teilte das Ge
richt am Dienstag mit. Geklagt haben
unter anderen die Humanistische
Union und mehrere Anwälte, da
runter die Frankfurter Anwältin Seda
Ba~y·YJ1dtz. Zu den Beschwerdefüh
rern zählt auch Silvia Gingold, die 77
Jahre alte Tochter des jüdischen Wi
derstandskämpfers Peter Gingold, die
der Verfassungsschutz schon lange im
Bereich Linksextremismus führt.

Die Beschwerdeführer wandten
sich gegen die Reform des hessischen
Verfassungsschutzgeseues von 2023.
Damals hatte die schwarz-grüne
Mehrheit im Landtag betont, auch
die Vorgaben des Verfassungsge·
richts beachtet zu haben. Dieses hat
te ein Jahr zuvor das bayerische Ver
fassungsschulZgesetz größtenteils
gekippt. Auch den Beschwerdefüh
rern aus Hessen gaben die Karlsru
her Richter nun überwiegend recht.

Für verfassungswidrig erklärten
sie etwa die Regeln zur Ortung von
Handys. Die Vorschrift ermögliche
"intensive Grundrechtseingriffe~,die
Schwelle für Eingriffe müsse deshalb
angemessen hoch sein. Daran fehle
es ebenso wie an einer unabhängigen
Vorabkontrolle. Die Richter bemän
geln unter anderem die Vo.raus
selZungen, unter denen Handys län
gerfristig geortet werden dürfen. Das
hessische Gesetz verweist hier auf
~erheblich beobachtungswürdige~

Bestrebungen und zählt dazu solche,
die in erheblichem Umfang "gesell
schaftlichen Einfluss auszuüben su
chen" - ein aus Karlsruher Sicht un
geeignetes Kriterium. Die Richter
bemängeln auch die Regeln für ver
deckte Ennittler. Nutze der Staat per
sönliches Vertrauen aus, um Men
schen zur Preisgabe von Informatio
nen zu verleiten, wiege das schwer. Je
länger der Einsatz dauere und je
mehr Informationen der Ermittier
erlange, desto dringender müsse der
Beobachtuogsbedarf sein. All das
musse sich im Gesetz Widerspiegeln.

Teils verfassungswidrig sind auch
die Regeln zur Übermittlung geheim
erhobener Daten an Strafverfol
gungsbehörden. Ausschlaggebend ist
hier das Trennungsgebot: Der 10
landsnachrichtendienst ist für das
Vorfeld von Gefahren, die Polizei rur
konkrete Straftaten zuständig. Dazu
hat sie operative Befugnisse, kann et
wa Menschen festnehmen. Der im
Verborgenen agierende Nachrichten
dienst darf dagegen keinen Zwang
ausüben. Auch mit Blick auf Daten
gilt das ,.informationelle Trennungs
gebot". Andernfalls könnte die Poli
zei an Informationen gelangen, die
sie selbst nicht erheben darf. Die Vo
raussetzungen für Übermittlungen
sind deshalb streng. Sie kommen nur
bei besonders schweren Straftaten
fufrage. wie das Verfassungsgericht
in Erinnerung ruft. Der hessische
Landtag muss hier nun nachbessern.
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Karlsruher Klatsche
Von Reinhard Müller

M an kann das durchaus als
KJatsche für die (frühere)
Hessische Landesregierung

betrachten: Wesentliche Teile des
Verfassungsschutzgeselzes genügen
nicht den Anforderungen des Grund
gesetzes. Dabei geht es nicht um Klei
nigkeiten, eher um Wiederholungs
fehler. Die Befugnisse des Amtes zur
Erhebung und Übermittlung von
Daten verstoßen gegen das Grund
gesetz. Auch recht schwere Eingriffe
in das informationelle Selbstbestim
mungsrecht waren demnach erlaubt,
ohne dass das Gesetz eine ausrei
chende Schwelle für solche Beschrän
kungen vorsah. Nicht jeder Eingriff
kann eben durch allgemeine Klauseln
gerechtfertigt werden. So genau
nimmt man es in anderen Staaten
nicht. was aber nicht heißt, dass das
alles keine Rechtsstaaten wären. Es
ist eine hart erkämpfte Errungen
schaft, dass der Gesetzgeber alle we
sentlichen Fragen regeln muss - und
für schwerwiegende Eingriffe in die
Grundrechte seiner Bürger hinrei
chend bestimmte und verhältnismä
ßige Regelungen schaffen muss.

Jetzt muss der Hessische Landtag
nachbessern - was angesichts des
Katalogs von Karlsruher Rügen kei
ne Kleinigkeit ist, aber letztlich kein
Problem sein sollte. Wer eine wehr
hafte Demokratie wilL braucht Si
cherheitsbehörden mit wirksamen
Befugnissen. Datenschutz darf kein
Täterschutz sein. Der Bürger muss
wissen, woran er ist. Jetzt ist die
schwarz-rote Koalition am Zug.


